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In Großbetrieben können mit Zustimmung der 
Kreisleitungen der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands in Betriebsteilen, Abteilungen und 
Produktionsbereichen, ausgehend von ihrer Be
deutung im betrieblichen Reproduktionsprozeß, 
Gruppen der Ärbciter-und-Bauern-Inspeklion ge
bildet werden.

Die Kommissionen der Arbeiter-und-Bauern-In- 
spektion und ihre Gruppen als ehrenamtliche Kon- 
trollkollektive verwirklichen gemeinsam mit den 
Werktätigen unmittelbar in den Betrieben und 
Einrichtungen ihre gesellschaftlich-staatliche Kon- 
trollfunktion. Dabei arbeiten sie eng mit den Lei
tungen der gesellschaftlichen Organisationen zu
sammen und vereinen die Tätigkeit der Arbeiter- 
kontrolleure der Gewerkschaften und der Kontroll
posten der Freien Deutschen Jugend.

Die Kommissionen der Arbeiter-und-Bauern-In- 
spektion und ihre Gruppen sichern in ihrer Kon- 
trolltäligkeil die Durchführung zentralgeleiteter 
Kontrollaufgaben in ihrem Tätigkeitsbereich und 
organisieren eigenverantwortlich die , Kontrolle 
über die Durchführung der entscheidenden betrieb
lichen Aufgaben zur Mobilisierung aller Reserven 
für die Erfüllung der Pläne, der Maßnahmen zur 
sozialistischen Rationalisierung, zur' effektivsten 
Ausnutzung der Fonds sowie zur planmäßigen 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingun
gen der Werktätigen.

Die Kommissionen der Arbeiter-und-Bauern-In- 
spektion in den Betrieben der WB und der Kom
binate sind verpflichtet, die zuständigen Zweig- 
bzw. Kombinatsinspektionen über wichtige Kon
trollergebnisse und außerordentliche Vorkomm
nisse, die den Verantwortungs- und Entscheidungs
bereich der betreffenden WB und Kombinate be
treffen, zu informieren.

Auf Grund der zunehmenden Konzentration und 
Spezialisierung durch dje sozialistische Koopera
tion im Bereich der Landwirtschaft und Nahrungs
güterwirtschaft sowie der damit wachsenden Ver
flechtung mit Betrieben anderer Zweige der Volks
wirtschaft sind in den landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften in der Regel mit mehr 
als 500 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche schritt
weise Kommissionen der Arbeiler-und-Bauern-In- 
spektion zu bilden. Sie arbeiten eng mit den Revi
sionskommissionen in den landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften und den Volkskon- 
trollausschüssen in den Gemeinden zusammen.

Die Kommissionen der Arbeiler-und-Bauern-In- 
spektion in den landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften unterstehen der zuständigen Lei
tung der Parteiorganisation der Sozialistischen

Einheitspartei Deutschlands und dem übergeordne
ten Organ der Arbeiter-und-Bauern-lnspektion. Sie 
sind ihnen gegenüber rechenschaftspflichtig.

Entsprechend dem Partei- und Staatsaufbau ist 
der Prozeß des Aufbaus und der Festigung der 
Volkskontrollausschüssc in allen Städten und Ge
meinden weilcrzuf (ihren.

In Städten mit Wohnbezirken können mit Zustim
mung der Kreisleitungen der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands in den Wohnbezirken 
Gruppen der Volkskonlrolle gebildet werden.

In den Mittelpunkt ihrer KontrolHätigkeit stellen 
die Volkskonlrollausschüsse und Gruppen der 
Volkskontrolie die VerwirklichurS» der den Räten 
der Städte und Gemeinden gestellten Aufgaben zur 
Erfüllung der Volkswirtschaftspläne, insbesondere 
die Aufgaben zur planmäßigen Versorgung der Be
völkerung mit Waren des täglichen Bedarfs und 
mit Dienstleistungen zur planmäßigen Verbesse
rung der Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Werktätigen und der Festlegungen zur Entwick
lung des geistig-kulturellen Lebens in den Wohn
gebieten.

Die Volkskontrollausschüsse in den Städten und 
Gemeinden unterstehen den jeweils zuständigen 
Leitungen der Parteiorganisationen der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands und den betref
fenden Kreiskomitees der Arbeiter-und-Bauern-ln
spektion. Sie sind ihnen und gleichzeitig den ört
lichen Volksvertretungen der Städte und Gemein
den rechenschaftspflichtig.

Die Mitglieder der Kommissionen der Arbeiter-und- 
Bauern-lnspektion, der Volkskontrollausschüsse 
und der Gruppen werden von den jeweiligen Lei
tungen der Grundorganisationen der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands und den Leitungen der 
gesellschaftlichen Massenorganisationen vorgeschla
gen und jeweils für die Dauer von 2 Jahren ge
wählt. Die Wahl erfolgt in Verbindung mit 
Rechenschaftslegungen der Organe der Arbeiter- 
und-Bauern-Inspeklion in Versammlungen der 
Werktätigen in den Betrieben und Einrichtungen, 
in Vollversammlungen der Produktionsgenossen
schaften b/.w. in Einwohnerversammlungen.

Den Kommissionen der Arbeiter-und-Bauern-In- 
spektion gehören als Mitglieder an:

der Vorsitzende

die Leiter der Arbeiterkontrolle der Gewerk
schaften sowie der Kontrollposten der Freien
Deutschen Jugend als Stellvertreter des Vor
sitzenden


